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Antrag auf Änderung der Satzung §7 1. 
 
Bisherige Regelung: 

 
§7 

Gesamtvorstand, Verwaltung und Vorsitzender 
1. Der Gesamtvorstand  und die weiteren Verwaltungsmitglieder werden  für drei   
 Jahre gewählt. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes sind einzeln zu wählen. 

 
 

Neue Regelung: 
 

§7 
Gesamtvorstand, Verwaltung und Vorsitzender 

1. Der Gesamtvorstand  und die weiteren Verwaltungsmitglieder werden  für drei Jahre 
gewählt. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes sind einzeln zu wählen. Bei Neuwahlen 
bleibt der bisherige Gesamtvorstand bis zur Beendig ung der Neuwahl im Amt.  
 

 
 
Begründung: Unter Umständen könnte das Amtsgericht eine Wahl für Ungültig erklären. Mit der alten Regelung 
wäre der Verein Handlungsunfähig weil er keinen Vorstand mehr hätte. Mit der neuen Regelung wäre der alte 
Vorstand vom Amtsgericht wieder einzusetzen, da die Wahl noch nicht beendet ist. 
 
 
 
 
 

 
Harald Seitz 

Vorstand  
 

Harald Seitz 
 
Goethestr. 21 
76706 Dettenheim 
Telefon: +49 (0) 7247 946611 
Mobil: +49 (0) 177 8917300 
Fax: +49 (0) 7247 949172 
 
seitz.harald@googlemail.com 

 
 
An die Mitglieder des 
 
KV Liedolsheim 

KV Liedolsheim , Reutackerweg 10 , D-76706 Dettenhe im 


